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1 Anlass, Aufgabenstellung, Methode  

Auf Fl-Nrn. 190, 199 TF, Gemarkung Buchhofen ist die Errichtung von Freiflächenpho-

tovoltaikanlagen (Solarparks) geplant (Abb. 1). Ziel des vorliegenden Gutachtens war 

den Eingriffsbereich auf Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit von bodenbrüten-

den Vögeln zu prüfen. Hierzu wurden die Flächen einschließlich eines 100-Meter-

Puffers zu Offenlandbereichen hin fünfmal zur Brutzeit der Zielarten kontrolliert. Die 

Kontrollen wurden am 13.3., 9.4., 26.4., 19.5. und 26.6.2023 bei niederschlagsfreier und 

windarmer Witterung durchgeführt. Am 13.3. wurden zum Verhören von Rebhühnern 

Klangattrappen eingesetzt. 

 

 

Abbildung 1: Lage der geplanten Solarparks mit zugehörigen Flurnummern (Hintergrund Quelle: 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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2 Untersuchungsgebiet  

Die für die PV-Anlagen vorgesehenen Flächen liegen im Bereich der Hochterrasse nörd-

lich von Buchhofen inmitten einer nahezu vollständig ausgeräumten, intensiv bewirt-

schafteten Ackerlandschaft. Ökologisch bedeutsame Raine, Säume und Hecken fehlen 

(Abb. 3 und 4). 2023 stand im östlichen Teil von Fl-Nr. 190 Winterweizen (Abb. 2 bis 5) 

und im westlichen Teil von Fl-Nr. 190 wurden Zuckerrüben gebaut (Abb. 2 und 6). Der 

südliche Teil von Fl-Nr. 199 wurde 2023 als Kartoffelacker genutzt (Abb. 2 und 7). 

 

 
Abbildung 2: 2023 im Bereich der geplanten Solarparks angebaute Feldfrüchte, rote Linien: Flächen der geplanten 

Solarparks, Hintergrund Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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Abbildung 3: Fl-Nr. 190 – Westlicher Teil mit Winterweizenfeld und östlich anschließender Straße am 9.4.2023 

 
Abbildung 4: Fl-Nr. 190 – Westlicher Teil mit Winterweizenfeld und nördlich anschließendem Schotterweg am 
9.4.2023 
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Abbildung 5: Fl-Nr. 190 – Westlicher Teil mit dicht stehendem Winterweizen am 26.6.2023 

 

 

Abbildung 6: Fl-Nr. 190 – Östlicher Teil mit aufwachsenden Zuckerrüben am 26.6.2023 

 

 

Abbildung 7: Fl-Nr. 199 – Südlicher Teil als Kartoffelacker am 26.6.2023 
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3 Vorkommen und Betroffenheit bodenbrütender Offenlandarten 

2023 war im Zuckerrübenfeld in der westlichen Teilfläche von Fl-Nr. 190 ein Feldler-

chenrevier und im Kartoffelacker in der östlichen Teilfläche von Fl-Nr. 199 ein Feldler-

chenrevier und ein Schafstelzenrevier besetzt (Abb. 8). Es ist davon auszugehen, dass 

ohne Vermeidungsmaßnahmen bei Überbauung der Flächen mit Solarpanelen die zwei 

Feldlerchenreviere und das Schafstelzenrevier vom Vorhaben betroffen wären. 

Das Zentrum eines weitere Feldlerchenreviers wurde etwa 50 Meter westlich von Fl-Nr. 

199 erfasst. Ein weiteres Feldlerchenrevier lag an der 100-Meter-Puffergrenze (Abb. 8). 

Etwa 80 Meter östlich von Fl-Nr. 190 wurde das Zentrum eines zweiten Schafstelzenre-

viers ermittelt (Abb. 8). Da Feldlerchen und Schafstelzen in unmittelbarer Nähe des 

Zaunes von Freiflächenphotovoltaikanlagen und bei Anlagen mit größerem Reihenab-

stand auch zwischen den Modulen brüten können (PESCHEL & PESCHEL 2023, NABU 

2022, LfU 2022, BANDELT ET AL. 2020, PESCHEL ET AL. 2019, RAAB 2015, KNIPFER & RAAB 

2013, LIEDER UND LUMPE 2011), ist davon auszugehen, dass diese Reviere durch das 

Vorhaben nicht betroffen sind.  

 
Abbildung 8: Lage der Revierzentren von Feldlerche (F, weiß) und Schafstelze (S, gelb), rot durchgezogen: Grenzen 

der geplanten Solarparks, rot gestrichelte Linie: 100-Meter-Puffer um diese Grenzen. Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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4 Vorkommen weiterer planungsrelevanter Brutvogelarten 

Weitere planungsrelevanten Brutvogelarten siedeln im Vorhabensbereich nicht.  

 

5 Zusammenfassung und Fazit 

Vom Vorhaben sind zwei Reviere der Feldlerche und eines der Schafstelze betroffen. 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG zu vermeiden sind geeignete Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen er-

forderlich. 

Zudem sollten Ausgleichsmaßnahmen auf Verbesserungen der Habitate für an Nieder-

hecken und kräuterreiche Säume gebundenen Arten, wie Dorngrasmücke, Feldsperling, 

Goldammer, Neuntöter und Rebhuhn, abzielen. 
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